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Fast alle großen Unternehmen berichten über ihre Nachhaltigkeitsleistun-

gen. Was genau, wie und mit welchen Medien sie berichten, ist sehr unter-

schiedlich und vielfältig. Zwar existieren Standards, diese decken aber häu-

fig nur Teile der Berichterstattung ab und ihre Verwendung ist freiwillig. 

  

https://www.mitbestimmung.de/html/werkzeug-119.html
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1 Welche Relevanz hat das Thema für 
Arbeitnehmervertretungen? 

In die Berichterstattung der Unternehmen über 

CSR wird die Arbeitnehmervertretung bisher 

sehr selten und nur auf freiwilliger Basis einge-

bunden. Allerdings fällt auch aufseiten der Be-

triebsräte das Interesse für die Nachhaltig-

keitsberichterstattung teilweise gering aus. Es 

gibt aber durchaus auch Beispiele, wo Be-

triebsräte sich aktiv an der Erstellung des 

Nachhaltigkeitsberichts beteiligen, das Vorwort 

verfassen oder sich für einen Interview-Artikel 

zur Verfügung gestellt haben. 

Spätestens mit dem Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichter-

stattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten (s. 

auch Modul „Nichtfinanzielle Erklärung“)rückt auch für die Arbeitnehmer-

vertreter*innen im Aufsichtsrat betroffener Unternehmen durch die ent-

sprechenden Kontrollpflichten das Thema Nachhaltigkeitskommunikati-

on auf die Agenda. 

Auch in Unternehmen, die nicht unter die Berichtspflicht fallen, kann es für 

die Arbeitnehmervertretungen interessant sein, die Informationen und Aus-

führungen, die das Unternehmen zu den verschiedenen Themenfeldern im 

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, einzusehen. Da die Berichterstattung 

das Ziel verfolgt, eine fundierte Meinungsbildung zur nachhaltigen Wirt-

schaftsweise von Unternehmen zu ermöglichen, können die Arbeitnehmer-

vertretungen darauf hinwirken, dass Qualitätsprinzipien bei der Berichter-

stattung eingehalten werden. Hierzu gehören z. B. Wesentlichkeit, 

Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität und Verlässlichkeit der Angaben. 

Voraussetzung ist natürlich, dass die Arbeitnehmervertretungen bereits vor 

Fertigstellung des Berichtes einbezogen werden. Außerdem können Ar-

beitnehmervertreter*innen bei der Erstellung der Berichte darauf drängen, 

dass insbesondere Informationen zu arbeitnehmerrelevanten Themen in 

die Berichte aufgenommen werden, wie z. B. Veränderungen in der Anzahl 

der Beschäftigten oder der Beschäftigtenstruktur und grundlegende Anga-

ben zu den Arbeitsbedingungen. 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung dient auch dazu, Zweifel auszuräu-

men, dass es sich beim CSR-Engagement eines Unternehmens um ein 

reines PR- oder Marketingkonzept handelt (Greenwashing). Der Betriebsrat 

und die Arbeitnehmervertreter*innen im Aufsichtsrat können hierfür die 

CSR-Kommunikation mit den tatsächlichen Leistungen des Unternehmens 

vergleichen und auf Diskrepanzen zwischen dem öffentlich bekundeten 

Anspruch eines Unternehmens und der praktischen Umsetzung der sozia-

len, ökonomischen und ökologischen Verantwortung hinweisen. Untersu-

chungen zeigen, dass das in der Berichterstattung Beschriebene mit der 

Realität im Unternehmen teilweise nicht übereinstimmt. Arbeitnehmerver-

https://www.mitbestimmung.de/html/nichtfinanzielle-erklarung-14720.html
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tretungen können diese Differenzen nutzen, um Verbesserungen einzufor-

dern.  

Quelle: wmp consult GmbH 

2 Historischer Rückblick  

Die heute übliche Nachhaltigkeitsberichterstattung hat sich aus der Um-

weltberichterstattung entwickelt. Die ersten Umweltberichte wurden Ende 

der 1980er Jahre von Chemiekonzernen veröffentlicht, als sich die Branche 

starker öffentlicher Kritik ausgesetzt sah und ihr Image verbessern wollte. 

Weitere Pioniere waren kleine und mittelständische Vorreiterunternehmen, 

die über ihre herausragenden Aktivitäten im Umweltschutz berichten woll-

ten.  

Seit der Einführung der EG-Öko-Audit-Verordnung (EMAS) im Jahr 1995 

wurden zahlreiche Umwelterklärungen erstellt. Diese sind als eine Form 

der Umweltberichterstattung anzusehen und unterschieden sich oftmals 

auch nicht von ungeprüften Umweltberichten.  

Ende der 1990er Jahre begannen die ersten Unterneh-

men, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, indem sie zusätzlich zu Umwelt-

themen über soziale und ökonomische Themen informierten. Darin aufge-

gangen sind großenteils auch ehemals separate Personal- und/oder 

Sozialberichte, die Unternehmen nur noch selten als eigenständige Berich-

te veröffentlichen.  

Inzwischen ist die Berichterstattung über die Umweltschutzaktivitäten und 

soziale Belange bei großen Unternehmen deutlich weiter verbreitet als die 

reine Umweltberichterstattung. Allmählich entwickelt sich auch ein Konsens 

darüber, über welche Themen berichtet werden sollte (s. auch 

„Berichtsstandards“).  

Seit 2017 ist die Berichterstattung über nicht-finanzielle Kennzahlen für 

große börsennotierte Unternehmen sowie für große Finanzdienstleister zur 

Pflicht geworden (s. auch Modul „Nichtfinanzielle Erklärung“). 

https://www.mitbestimmung.de/html/nichtfinanzielle-erklarung-14720.html
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3 Wo berichten Unternehmen über Nachhaltigkeit? 

Es gibt viele verschiedene mögliche Orte und Formen der Berichterstattung 

zum Thema Nachhaltigkeit. 

Aufgrund der Erwartungshaltungen der Kunden, Partner und Investoren ist 

Nachhaltigkeit immer häufiger ein Thema in den Geschäftsberichten – auch 

unabhängig von der 2017 eingeführten Berichtspflicht zu nicht-finanziellen 

Kennzahlen (s. auch Modul „Nichtfinanzielle Erklärung“). 

Schon vor der Berichtspflicht zu nicht-finanziellen Kennzahlen hat bei-

spielsweise die Adidas AG dem Thema Nachhaltigkeit im Geschäftsbericht 

2016 sechs Seiten gewidmet und im Aktionärsbrief wies der Vorstandsvor-

sitzende auf die Bedeutung des Themas hin ( adidas Geschäftsbericht). 

Die Strategie im Bereich Nachhaltigkeit beschreibe die Verantwortung des 

Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern, den Beschäftigten in den Zulie-

ferbetrieben, der Umwelt und in den Gemeinden, in denen adidas tätig ist.  

Im Geschäftsbericht 2019 von Fresenius ist Nachhaltigkeit sogar das domi-

nante Thema des Briefes des Vorstandsvorsitzenden an die Aktionärinnen 

und Aktionäre. Darin heißt es unter anderem „Es zählt nicht mehr in erster 

Linie der kurzfristige Effekt und Erfolg. Immer wichtiger wird, wie sich Ent-

scheidungen und Maßnahmen auf Dauer auswirken – auf die Menschen, 

auf die Wirtschaft, auf den Planeten.“ ( Fresenius Geschäftsbericht). 

Da die Nachhaltigkeitsberichterstattung bisher freiwillig war und für viele 

Unternehmen immer noch ist, entscheiden die Unternehmen selbst, wo und 

in welchem Umfang sie an welcher Stelle berichten. Häufig werden Anga-

ben zu CSR und zur Nachhaltigkeit in einem separaten Nachhaltigkeitsbe-

richt oder auch CSR-Bericht, Sustainability-Bericht o.ä. und nur vereinzelt 

im Risiko- oder Lagebericht veröffentlicht. Durch die Pflicht zur nicht-

finanziellen Berichterstattung findet sich das Thema allerdings mittlerweile 

häufiger auch im Lagebericht. Auch hat sich bei einigen das Konzept der 

integrierten Berichterstattung (Integrated Reporting) als mögliche zukünfti-

ge Berichtsform bereits durchgesetzt: Dieser zufolge sollen Jahres- und 

Nachhaltigkeitsberichte nicht mehr getrennt veröffentlicht werden. Vielmehr 

soll sich das Thema Nachhaltigkeit durch den gesamten Jahresabschluss 

ziehen. Diese Form wählt zum Beispiel SAP. 

Nachhaltigkeitsberichterstattung findet sich bei fast allen Unternehmen auf 

den Webseiten, in vielen Fällen zusätzlich zur Berichterstattung in anderen 

Berichtsformen. Hier gibt es häufig einen Reiter mit dem Titel Nachhaltig-

keit, unter dem Nachhaltigkeitsleistungen aufgeführt werden. Wenn es ei-

nen Nachhaltigkeitsbericht gibt, wird er meist hier zum Download angebo-

ten.  

Themen der sozialen Nachhaltigkeit wiederum werden häufig auch unter 

anderen Überschriften auf den Webseiten veröffentlicht – etwa unter dem 

Stichwort Karriere oder Mitarbeiter.  

Einige Unternehmen berichten ausschließlich auf den Webseiten und ver-

zichten völlig auf eine feste Berichtsform, sei es als Printversion oder als 

pdf – die Berichterstattung kann so fortlaufend aktualisiert werden. Aller-

https://www.mitbestimmung.de/html/nichtfinanzielle-erklarung-14720.html
https://www.adidas-group.com/de/investoren/finanzberichte/#/2016/
https://www.fresenius.de/financial_reporting/Fresenius_Geschaeftsbericht_2019.pdf
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dings ist ein Vergleich über einen längeren Zeitraum so kaum möglich. Äl-

tere Informationen werden vom Netz genommen und sind nicht mehr nach-

vollziehbar.  

4 Was berichten Unternehmen über Nachhaltigkeit? 

Es gibt zwar – jenseits der Berichtspflicht für bestimmte Großunternehmen 

– keine Vorschrift, welche Inhalte eine Nachhaltigkeitsberichterstattung 

aufweisen muss. Es haben sich allerdings, nicht zuletzt über die Verwen-

dung von Standards (s. auch „Berichtsstandards“), einige Bestandteile her-

auskristallisiert, die in den meisten Nachhaltigkeitsberichten bzw. auf den 

Webseiten zur Nachhaltigkeit zu finden sind. Dazu gehören: 

– Vorwort der Unternehmensleitung 

– Nachhaltigkeitsverständnis 

– Profil und Geschäftsmodell 

– Vision und Strategie 

– Managementsysteme 

– Nachhaltigkeitsleistungen in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und 

Soziales 

– Ggf. (selten) Statement des Betriebsrates oder Interview mit dem Be-

triebsrat 

Bei den Nachhaltigkeitsleistungen, die in der Regel den umfangreichsten 

Teil darstellen, variiert der Inhalt (s. auch Modul "Nachhaltigkeit und CSR, 

Inhalte von CSR“) stark. Er ist von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. 

von der Branche, dem Geschäftsmodell und dem Grad der Internationali-

sierung (das gilt insbesondere für das Thema Menschenrechte). Chemie-

unternehmen und Automobilhersteller etwa legen aus naheliegenden 

Gründen großen Wert auf das Thema Ökologie und Treibhausgasemissio-

nen, während der Stellenwert dieses Themas in vielen Dienstleistungsbe-

reichen geringer ist. Menschenrechte werden besonders dann thematisiert, 

wenn das Unternehmen in Regionen der Welt produziert bzw. seine Liefer-

kette dort hat, wo Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte in Gefahr sind. 

Das Thema Compliance ist ebenfalls da von besonderer Relevanz, wo Kor-

ruption und die mangelhafte Durchsetzung von Gesetzen in Lieferländern 

zu Problemen führen.  

5 Warum berichten Unternehmen über 
Nachhaltigkeit? 

Was motiviert Unternehmen dazu, freiwillig über ihre Nachhaltigkeitsleis-

tungen öffentlich zu berichten?  

Ein Auslöser sind allgemeine politische Anforderungen an die Unterneh-

men im Rahmen der Diskussionen um Nachhaltigkeitsthemen wie Klima-

https://www.mitbestimmung.de/html/bestandteile-und-inhalte-von-csr-14824.html
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wandel, Menschenrechte und Gleichstellung, auf die die Unternehmen 

durch Darstellung ihrer Beiträge zur Nachhaltigkeit reagieren, um damit der 

Diskussion über gesetzlich zwingende Maßnahmen zuvorzukommen. 

Ein weiterer Grund ist gerade bei stark am Endverbraucher orientierten 

Unternehmen sicher auch die Erfahrung einzelner Unternehmen, die we-

gen ihres wenig nachhaltig orientierten Verhaltens im Einzelfall in die öf-

fentliche Kritik geraten sind. Im Zeitalter von Internet und Social Media 

werden solche Fälle schnell kommuniziert und können zu erheblichen Re-

putationsschäden führen.  

Nachhaltigkeitsberichterstattung kann auch eine präventive Maßnahme 

sein, um Glaubwürdigkeit, Vertrauen und ein positives Image aufzubauen. 

Eine wichtige Zielgruppe sind die Akteure und Institutionen des Kapital-

marktes. Mit der zunehmenden Bedeutung von sogenannten Nachhaltigen 

Kapitalfonds und der Einführung von solchen Entscheidungskriterien in der 

Anlagepolitik von institutionellen Kapitalanlegern wie Pensionsfonds ge-

winnt das Image und die Berichterstattung der Unternehmen im Bereich 

Nachhaltigkeit eine größere Bedeutung (s. auch Modul „Sustainable Fi-

nance“). 

Nachhaltigkeitsberichterstattung ist eine wichtige Informationsquelle für 

Anbieter von Börsen-Indizes, für Fondmanager und für die Unternehmens-

bewerter in den Ratingagenturen. Damit ist sie ein ergänzender Bestandteil 

der Geschäftsberichterstattung und der Investor-Relations geworden.  

6 Welche Berichtsstandards gibt es? 

Es gibt diverse Standards, die entweder die gesamte Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung oder Teilaspekte davon betreffen. Die Verwendung solcher 

Standards ist freiwillig, manche Unternehmen verwenden mehrere Stan-

dards, manche gar keine.  

Aus Arbeitnehmersicht ist vor allem der GRI-Index positiv zu bewerten, 

da er Nachhaltigkeitsthemen sehr umfassend integriert und für Arbeit-

nehmer*innen besonders relevanten Themen wie beispielsweise Arbeit-

nehmerbelangen, Arbeits- und Gesundheitsschutz und internationalen 

Arbeitsstandards großen Stellenwert beimisst.  

6.1 GRI-Index  

Die Global Reporting Initiative ( GRI) ist ein internationales Netzwerk, 

das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsleistung zu mes-

sen, zu verstehen, zu verbessern und darüber zu berichten. Grundlage 

dafür ist ein kontinuierlich weiterentwickelter Berichtsrahmen, der als Leit-

faden für die Unternehmen verfügbar ist. Die Basis einer Berichterstattung 

nach GRI ist Transparenz, ihr Ziel ist Standardisierung und Vergleichbar-

keit.  

https://www.mitbestimmung.de/html/sustainable-finance-14726.html
https://www.mitbestimmung.de/html/sustainable-finance-14726.html
https://www.globalreporting.org/standards/
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Der GRI-Index enthält eine Reihe von ökonomischen, ökologischen und 

sozialen Indikatoren, die ein Unternehmen im Rahmen seines Nachhaltig-

keitsberichts beantworten soll. Wenn Unternehmen sich an ihm orientieren, 

findet sich ein Abdruck des GRI-Index häufig am Ende eines Nachhaltig-

keitsberichts ( Beispiel SAP). 

Der Index soll dem Leser eine erste Orientierung bieten, worüber und an 

welcher Stelle das Unternehmen zu den unterschiedlichen Themen berich-

tet. Einige Unternehmen veröffentlichen den GRI-Index als Orientierungs-

hilfe separat und versehen ihn mit Links, die zu den entsprechenden Ele-

menten der Berichterstattung führen ( Beispiel BMW). Andere erstellen – 

neben einen Nachhaltigkeitsbericht - einen GRI-Report, in dem der Gliede-

rung und Systematik des GRI gefolgt wird ( Beispiel Fraport). Dabei wird 

häufig parallel auf verschiedene Berichtsformate verwiesen, z.B. auf den 

Jahresbericht, den Nachhaltigkeitsbericht oder Webseiten.  

Seit Juli 2018 gilt eine neue GRI-Version (GRI Standards), die den bisher 

gültigen Standard „G4“ ablöst. Die folgende Übersicht zeigt den Aufbau der 

Standards. Der erste Teil enthält die Anforderungen an universelle Anga-

ben, die unterteilt werden in 

– Grundlagen (Ausgangspunkt für die Anwendung der GRI-Standards) 

– Allgemeine Angaben (Bericht über die kontextbezogenen Informatio-

nen einer Organisation) 

– Managementansatz (Bericht über den Managementansatz der einzel-

nen wesentlichen Themen) 

Der zweite Teil beschreibt die themenspezifischen Standards, die unterteilt 

werden in 

Wirtschaft 

– Ökologie 

– Soziales 

Tabelle: Aufbau der GRI Standards 

Überblick über die GRI-Standards 

 GRI 101 Grundlagen 

Universelle Standards GRI 102 Allgemeine Angaben 

 GRI 103 Managementansatz 

 GRI 200 Wirtschaft 

Themenspezifische Standards GRI 300 Ökologie 

 GRI 400 Soziales 

Quelle: Darstellung wmp consult GmbH nach GRI Standards 

Die themenspezifischen Standards sind wiederum in Unternehmen geglie-

dert. Im Bereich Soziales sind das folgende Themen: 

  

https://www.sap.com/docs/download/investors/2018/sap-2018-integrated-report.pdf
https://www.bmwgroup.com/content/dam/grpw/websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/de/2020/2020-BMW-Group-GRI-2019-Deutsch.pdf
http://www.fraport.com/content/dam/fraport-company/documents/investoren/eng/publications/sustainability-reports/05_2020_fraport_nb_2019_en_web_safe_final.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/05_2020_fraport_nb_2019_en_web_safe_final.pdf
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Tabelle: GRI Standards im Themenbereich „Soziales“ 

GRI 400 Soziales 

401: Soziales 

402: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis 

403: Arbeitssicherheit und Gesundheit 

404: Aus- und Weiterbildung 

405: Vielfalt und Chancengleichheit 

406: Gleichbehandlung 

407: Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen 

408: Kinderarbeit 

409: Zwangs- und Pflichtarbeit 

410: Sicherheitspraktiken 

411: Recht der indigenen Völker 

412: Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte 

413: Lokale Gemeinschaften 

414: Soziale Bewertung der Lieferanten 

415: Politische Einflussnahme 

416: Kundengesundheit und Kundensicherheit 

417: Marketing und Kennzeichnung 

418: Schutz der Kundendaten 

419: Sozioökonomische Compliance 

Quelle: Darstellung wmp consult GmbH nach GRI Standards 

Die Themen wiederum sind in verschiedene Angaben unterteilt. Beim 

Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Nr. 403 im themenspezi-

fischen Standard Soziales) werden beispielsweise zusätzlich zu den Anga-

ben zum Managementansatz folgende themenspezifischen Angaben ge-

fordert: 

– Mitarbeiter, die von einem Managementsystem für Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz abgedeckt sind 

– Arbeitsbedingte Verletzungen 

– Arbeitsbedingte Erkrankungen 

Eine generelle Verpflichtung für Unternehmen zur Nutzung der GRI-

Standards gibt es nicht, ihre Anwendung ist freiwillig. Allerdings muss eine 

Organisation, die einen Bericht offiziell “in Übereinstimmung mit den GRI-

Standards" erstellt (dabei gibt es die beiden Optionen „Kern“ oder „Umfas-

send“), gewisse definierte Mindestkriterien für die gewählte Option erfüllen 

und einen GRI-Inhaltsindex in ihren Bericht aufnehmen, in dem alle ange-

wandten GRI-Standards und alle offengelegten Angaben aufgeführt sind - 

so verlangt es GRI selbst. 

Der GRI wird – wie auch der Deutsche Nachhaltigkeitskodex – in der Ge-

setzesbegründung des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes als ein zur 

Erfüllung der Berichtspflicht geeigneter Standard genannt. 

Weltweit ist die Zahl der Organisationen, die den freiwilligen Standard GRI 

für ihre Berichterstattung nutzen, stark angestiegen – im Jahr 2017 waren 

es bereits über 7.000 Organisationen.  
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6.2 Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)  

Der Deutsche Nachhaltigkeits-Kodex ( DNK) wurde 2010 vom Rat für 

Nachhaltige Entwicklung entwickelt. Um den DNK zu erfüllen, erstellen Un-

ternehmen eine Entsprechungserklärung zu 20 Kriterien und untermauern 

diese mit ausgewählten quantifizierbaren Leistungsindikatoren (u. a. auf 

Basis von GRI). Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex wird – wie der GRI – 

in der Gesetzesbegründung des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes als 

ein zur Erfüllung der Berichtspflicht geeigneter Standard genannt. Aller-

dings sind die Anzahl der Kriterien und der Umfang der Berichterstattung 

im Vergleich zu GRI deutlich geringer.  

2018 wurden die Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in die 

Berichtsanforderungen integriert. Unternehmen können nun auf freiwilliger 

Basis zusätzlich zu den Inhalten des DNK in Kriterium 17 auch die wesent-

lichen Inhalte zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschen-

rechte berichten und vom DNK-Büro auf formale Vollständigkeit prüfen las-

sen ( DNK und NAP). 

Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex wird häufig als Einstiegserklärung von 

Unternehmen verwendet, die sich erst seit kurzem mit der Nachhaltigkeits-

berichterstattung auseinandersetzen oder aufgrund ihrer Größe nicht über 

die Kapazitäten für eine umfassendere Berichterstattung verfügen. Er ist 

besonders im Finanzdienstleistungssektor unter den Unternehmen verbrei-

https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-wirtschaft-menschenrechte-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-wirtschaft-menschenrechte-data.pdf
https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/NAP
https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/de-DE/Home/DNK/NAP
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tet, die unter die Berichtspflicht fallen und davor noch gar nicht berichtet 

haben.  

6.3 UN Global Compact  

Der UN Global Compact ist eine Initiative der Vereinten Nationen mit 

dem Ziel, die Weltwirtschaft gerecht und nachhaltig zu gestalten. Alle Un-

ternehmen im UN Global Compact sind verpflichtet, ihren Fortschritt bei der 

Umsetzung der 10 Prinzipien und ihre Aktivitäten zur Förderung einer 

nachhaltigen Entwicklung zu berichten. Dieser jährliche Communication on 

Progress (COP) richtet sich an die Stakeholder des Unternehmens, also an 

Investoren, Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten, Organisationen der 

Zivilgesellschaft und staatliche Stellen. Damit will der UN Global Compact 

Transparenz fördern, unternehmerische Aktivitäten kontinuierlich verbes-

sern, die Integrität des UN Global Compact und der Vereinten Nationen 

sichern und das gegenseitige Lernen durch die Verbreitung von Good 

Practices fördern. Die Verantwortung für die Inhalte der Berichte und der 

Umsetzung der 10 Prinzipien liegt allein bei den Unternehmen. Fehlerhafte 

Inhalte werden kaum sanktioniert, weshalb die Gefahr von Greenwashing 

durch die Mitgliedschaft im Global Compact relativ hoch ist. Für KMU mit 

weniger als 250 Mitarbeiter*innen gibt es die Möglichkeit einer deutlich ver-

einfachten Form der Berichterstattung mit dem sogenannten Express-COP.  

6.4 ISO Normen und Leitfäden  

ISO 14001  

ISO 14001 ist eine international gültige Norm, die Organisationen dabei 

unterstützt, eine betriebliche Umweltpolitik zu implementieren, Umweltziele 

zu formulieren und diese mithilfe eines Umweltmanagementsystems umzu-

setzen.  

ISO 50001  

ISO 50001 ist eine international gültige Norm, die Organisationen durch 

Vorgaben für ein systematisches Energiemanagement dabei helfen soll, 

Energiekosten, Treibhausgase und andere Umweltauswirkungen zu redu-

zieren.  

ISO 26000  

Der ISO 26000-Leitfaden wurde im November 2010 veröffentlicht. Er soll 

Orientierung und Empfehlungen geben, wie Organisationen sozial verant-

wortlich agieren können. Gemeint ist damit ethisches und transparentes 

Handeln, das zur Gesundheit und zum Wohl der Gesellschaft beiträgt. In 

Deutschland wurde diese Norm als DIN ISO 26000 im Januar 2011 veröf-

fentlicht. ISO 26000 ist keine zertifizierbare Managementsystem-Norm wie 

beispielsweise ISO 9001 oder ISO 14001. D.h. sie ist, da sie Orientierung 

geben soll und keine Anforderung beschreibt, für Zertifizierungszwecke 

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.iso.org/standard/60857.html
https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
https://www.iso.org/standard/42546.html
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oder für die Nutzung in staatlichen Regelsetzungen oder Verträgen nicht 

geeignet.  

ISO 26000 beschreibt die Anerkennung der gesellschaftlichen Verantwor-

tung und die Identifizierung und Einbringung der Anspruchsgruppen als 

wesentliche Praktiken zur Verankerung gesellschaftlicher Verantwortung. 

Zu den sieben Kernthemen Organisationsführung, Menschenrechte, Ar-

beitspraktiken, Umwelt, faire Betriebs- und Geschäftspraktiken, Konsumen-

tenanliegen und Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft werden 

jeweils Handlungsfelder aufgeführt und entsprechende Handlungserwar-

tungen an gesellschaftlich verantwortliche Organisationen formuliert.  

ISO 30414 Human Capital Reporting  

Die ISO Norm 30414 für Human Capital Reporting wurde im Dezember 

2018 veröffentlicht. Sie stellt einen freiwilligen Standard für den Teil der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung dar, der sich mit den Mitarbeiter*innen 

beschäftigt. Die darauf basierende deutsche DIN-ISO-Norm bietet unter 

dem Titel „DIN ISO 30414 Personalmanagement – Leitlinien für das interne 

und externe Human Capital Reporting“ einen Leitfaden, wie Organisationen 

über ihre Mitarbeiter*innen berichten können. Die Leitlinie kann von Orga-

nisationen jeglicher Art (z.B. Unternehmen, Regierung und Verwaltung) und 

Größenordnung angewandt werden und enthält Empfehlungen dazu, wie 

Organisationen intern und extern kennzahlenbasiert Auskunft über zentrale 

Kernbereiche der Personalarbeit, wie zum Beispiel zu Unternehmenskultur, 

Personalbeschaffung, Produktivität, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie 

Führung, geben können. Für jede dieser Kernberichtsthemen bietet die 

Leitlinie ein Kennzahlengerüst und erläutert, warum eine Kennzahl wichtig 

ist, für welchen Berichtszweck sie verwendet werden soll, wie die Kennzahl 

konkret definiert ist und wie sie berechnet werden kann. Insgesamt werden 

58 Kennzahlen zur Verfügung gestellt.  

7 Weiterführende Informationen 

Beile, Judith (2018): Neue GRI-Version ab 2018 verpflichtend, HBS Mitbe-

stimmungsportal 

Beile, Judith / Jahnz, Sebastian / Wilke, Peter (2006) Nachhaltigkeitsbe-

richte im Vergleich – Auswertung und Analyse von Zielsetzungen, Aufbau, 

Inhalten und Indikatoren in 25 Nachhaltigkeitsberichten, Hans-Böckler-

Stiftung, Mitbestimmungsförderung (11/2006) 

Beile, Judith / Kratz, Benjamin / Pohlmann, Malte / Vitols, Katrin (2014): 

Nachhaltigkeitsberichte im Vergleich, edition Hans-Böckler-Stiftung 

GRI GRI https://www.globalreporting.org  

Ansprechpartner im I.M.U. 

Dr. Oliver Emons 

Referatsleiter 

Fusionen und Übernahmen, Nachhaltigkeit und Mitbestimmung,  

Jahresabschlussanalyse   

https://www.iso.org/standard/69338.html
https://www.mitbestimmung.de/html/neue-gri-version-ab-juli-2018-6910.html
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_csr_beile_2006.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_csr_beile_2006.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_csr_beile_2006.pdf
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=7206
https://www.globalreporting.org/
https://www.mitbestimmung.de/html/kontakt-1518.html
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